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Beilage F.

N. N. (Name des Ortes.)

Stenerrolle

für den II. Theil der Orts-Quoten im Betrage von

Thlr. Sgr.
Thlr. Sgr.

Pf. erste

Pf. zweite 1 Abtheilung
für das Jahr 198

Nach in ortsüblicher Weise vorausgegangener

Bekanntmachung hat gegenwärtige Stenerrolle

während der zwei Tage:

d. J. in Gemäßheit des §. 73 des Gesetzes

über die allgemeine Einkommensteuer vom 19.

März 1869 zur Einsicht aller Steuerpflichtigen

öffentlich ausgelegen.

Der Gemeindevorstand.

(Siegel.) N. JN.

Gegenwärtige Stenerrolle ist nach orts-

üblicher öffentlicher Bekanntmachung während

der fünf Tageeeeeeeee d. J.

nach Maßgabe des §. 74 des Gesetzes über die

allgemeine Einkommenstener vom 19. März

1869 ordnungsmäßig publizirt worden.

Der Gemeindevorstand.

(Siegel.) N. N.
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Grundbesitz.277a

Fliche Arthland. Wiese. Garten. Sonstiger DesHauses
2

—
—
2

—

Gt

(im
Summe der Jahressteuer-Kapitalien

(Unterschrift des Gemeindevorstandes.) (Unterschriften der Steuervertheiler.)
(Siegel.) (Siegel.)



Bemerkungen.

erwirbt unter 15 Thaler;
10

f

eine Tochter über 18
einen

(Siegel.)

Erste Abtheilung. weite Abtheilung.
st h 9 E heilung Vierteljabres=

Jahresbetrag der Jahresbetrag der der

Steuer nach beider
Plennigen] Steuer. Pfennigen

vom Thalens vom T Abtheilungen. Vierreljahr.
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Zahlung.
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